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198 EINLADUNG ZUR NÄCHSTEN SITZUNG 

DES KREISTAGES DES HOCHSAUER-
LANDKREISES AM 09. OKTOBER 2020 

 HIER: ERGÄNZUNG DER TAGES-
 ORDNUNG VOM 01. OKTOBER 
 2020 

 
Gem. § 33 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden Fassung 
wurde am 01.10.2020 bekannt gegeben, dass die 
nächste Sitzung des Kreistages des Hochsauer-
landkreises am Freitag, dem 09.10.2020, Beginn: 
15:00 Uhr, im Großen Saal der Konzerthalle Ols-
berg, Ruhrstraße 32, 59939 Olsberg, stattfindet. 
 
Gem. § 1 Abs. 3 Satz 2 der Geschäftsordnung für 
den Kreistag des Hochsauerlandkreises ergänze 
ich die am 01.10.2020 bekannt gegebene Tages-
ordnung für die kommende Sitzung des Kreistages 
am 09.10.2020 um den Tagesordnungspunkt 4. 
 
Tagesordnung 
 
I Öffentlicher Teil 
 
1. Einwohnerfragestunde gem. § 12 der Ge-

schäftsordnung für den Kreistag 
 
2. Beschaffung und Betrieb eines mobilen Hol-

zentrindungszuges durch den Hochsauer-
landkreis; 
hier: Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom
 13.08.2020 

 
3. Beteiligung des Hochsauerlandkreises an der 

Flughafen Paderborn Lippstadt GmbH 
 hier: Umsetzung eines grundlegenden Sa-

 nierungskonzeptes im Zuge eines In-
 solvenzverfahrens in Eigenverwaltung 

 Anträge: 
 CDU-Kreistagsfraktion vom 02.09.2020 
 SBL-Kreistagsfraktion vom 03.09. und 

17.09.2020 
 DIE LINKE-Kreistagsfraktion vom 17.09.2020 
 
II Nichtöffentlicher Teil 
 
4. Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Verein-

barung zwischen dem Nahverkehrsverbund 
Paderborn/Höxter und dem Hochsauerland-
kreis 
hier: Vergabe der Linien S10, 415 und 416 
 im Rahmen des Linienbündels 6 - 
 Paderborner Hochfläche 

 
Meschede, 06.10.2020 
 
gez. 
Dr. Schneider 
Landrat 
 

 

199 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 

DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGS-
GESETZES FÜR DAS LAND NORD-
RHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTEL-
LUNGSGESETZ – LZG NRW) 

 
Der nachstehend bezeichnete Bußgeldbescheid 
wird hiermit für den Hochsauerlandkreis, Fach-
dienst 48 - Verkehrsordnungswidrigkeiten, Eich-
holzstr. 11, 59821 Arnsberg, öffentlich zugestellt. 
 
Bußgeldbescheid vom  21.09.2020 
Aktenzeichen H11/552229532-12 
 
Bußgeldverfahren gegen Ognyanov, Ognyan 
    Minchev 
zuletzt wohnhaft:  Bamenohler Straße 
    228, 
    57413 Finnentrop 
 
Die Zustellung erfolgt gem. § 10 Verwaltungszu-
stellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 
07.03.2006 i.V.m. § 4 der Verordnung über die öf-
fentliche Bekanntmachung von kommunalem Orts-
recht (Bekanntmachungsverordnung – Bekannt-
mVO) vom 26. August 1999 i.V.m. § 19 der Haupt-
satzung des Hochsauerlandkreises vom 10. De-
zember 2009 in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Der Bußgeldbescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle, im Raum 743, zu den Sprechzeiten:  
 
Mo.-Do.  08.30 - 12.00 Uhr 
Mo., Mi., Do.  14.00 - 15.30 Uhr 
Fr.   08.30 - 13.00 Uhr 
Di.   14.00 - 17.00 Uhr 
 
in Empfang genommen werden. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
setzt Fristen in Gang, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Arnsberg, 05.10.2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 48 – Verkehrsordnungswidrigkeiten 
 
Im Auftrag 
gez. 
Dangel 
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200 BEKANNTMACHUNG DER FLUG-

PLATZGESELLSCHAFT MESCHEDE 
MBH, MESCHEDE 

 
Gemäß § 5 Absatz 9 des Gesellschaftsvertrages 
der Flugplatzgesellschaft Meschede mbH, 
Meschede i.V.m. § 53 Abs. 1 der Kreisordnung 
NRW i.V.m. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c 
der Gemeindeordnung NRW wird der Jahresab-
schluss 2019 der Flugplatzgesellschaft Meschede 
mbH und der Bestätigungsvermerk des mit der 
Prüfung beauftragten Wirtschaftsprüfers wie folgt 
bekannt gemacht: 
 

Die Gesellschafterversammlung der Flugplatzge-
sellschaft Meschede mbH hat am 22. September 
2020 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2019 mit einer Bilanzsumme von 139.103,22 € 
und die Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Ja-
nuar 2019 bis 31. Dezember 2019 mit einem auf-
grund des bestehenden Beherrschungs- und Er-
gebnisabführungsvertrages von der Vermögens-
verwaltungsgesellschaft für den Hochsauerland-
kreis mbH (VVGH), Meschede zu übernehmen-
den Verlust von 18.757,04 € festgestellt. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes beauftragte ARTEMIS GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sundern, hat 
am 26. Juni 2020 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄN-
GIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Flugplatzgesellschaft Meschede mbH 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Flugplatzge-
sellschaft Meschede mbH – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 so-
wie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-
richt der Flugplatzgesellschaft Meschede mbH für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ge-
sellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ih-
rer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. 

Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
und  

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-
ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sons-
tigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu die-
nen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für 
den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen – beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
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die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten o-
der unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie ei-
nen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reak-
tion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als 
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die An-
gemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit sowie, auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.  
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 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-
setzesentsprechung und das von ihm ver-
mittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir da-
bei insbesondere die den zukunftsorientier-
ten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen An-
nahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Ri-
siko, dass zukünftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben ab-
weichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-
same Prüfungsfeststellungen, einschließlich et-
waiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen. 
 
Sundern, 26. Juni 2020 
 
ARTEMIS GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Stephan Gödde 
Wirtschaftsprüfer“ 
 
Der Jahresabschluss 2019 mit Lagebericht liegt 
bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses zur Einsichtnahme während der 
Dienststunden im Kreishaus Meschede, Stein-
straße 27, 59872 Meschede, Zimmer 470 aus. 
 
Meschede, 23.09.2020 
 
gez.   gez. 
Johannes Georg Brunert Michael Stratmann 
                          Geschäftsführer 

 

 
 


